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Erledigung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das Stadionbad in Bezug auf die Maßnahmen 

zur Erhaltung der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit einer stichprobenwei-

sen Nachprüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 

5. Dezember 2014 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungs-

hofausschusses vom 12. Dezember 2014, Ausschusszahl 94/14 mit Beschluss zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfberichtes 

Das Stadionbad wurde einer Nachprüfung dahingehend unterzogen, inwieweit die in 

den Jahren 2008 und 2009 an den Anlagen festgestellten sicherheitstechnischen Män-

gel zwischenzeitlich behoben wurden. Festgestellt wurde, dass die Garderobentrakte, 

das Wellenbecken, der Sprungturm und die Restaurantbereiche saniert bzw. erneuert 

wurden. Trotz dieser Maßnahmen wurden neuerlich unter anderem sicherheitstechni-

sche Mängel an den Wasserrutschen, den Flutlichtmasten und dem Pressegebäude 

sowie unsachgemäße Lagerungen erkannt. 

 

Die Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft m.b.H. als betriebsführende Gesellschaft 

beseitigte die akuten sicherheitstechnischen Mängel unverzüglich und sagte die Durch-

führung weiterer Sanierungsmaßnahmen unter Bedachtnahme auf einen eventuellen 

Neubau eines Schwimmsportzentrums im Stadionbad, zu. 

 

Die Magistratsabteilung 51 wird ihre Obliegenheiten gegenüber der betriebsführenden 

Gesellschaft intensiviert wahrnehmen. 
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Bericht der Magistratsabteilung 51 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt - - 

In Umsetzung 1 100,0 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu der im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlung, der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften 

Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, die Bemühungen, die Erfüllung der ver-

traglichen Pflichten betriebsführender Gesellschaften sicherzustellen, durch angemes-

sene Kontrollen zu verstärken. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Den Ausführungen des Stadtrechnungshofes Wien wird seitens 

der Magistratsabteilung 51 vollinhaltlich zugestimmt. Entspre-

chend der Empfehlung an die Magistratsabteilung 51 ist daher sei-

tens des Sportamtes bereits eine Intensivierung der Kommunikati-

on, Kooperation und Kontrolle gegenüber der Wiener Sportstätten 

Betriebsgesellschaft m.b.H. erfolgt, um die Einhaltung der sich aus 

der Betriebsführung ergebenden Erfordernisse gewährleisten zu 

können. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im August 2015 


